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Kapitel 1

Einführung

Im Vorfeld der griechischen Parlamentswahl im Januar 2015 machte sich das 
Linksbündnis Syriza den Standpunkt zu eigen, dass die bislang von Deutschland 
geleisteten Entschädigungszahlungen für die verübten NS-Verbrechen während 
der Besatzung Griechenlands bei Weitem nicht ausreichend gewesen seien.1 An-
lass hierzu hatte ein vertraulicher Bericht des Griechischen Rechnungshofs gege-
ben, demzufolge Deutschland Griechenland rund elf Milliarden Euro aus einer 
während des Zweiten Weltkriegs vergebenen Zwangsanleihe schulden soll.2 Ne-
ben der Rückzahlung der Zwangsanleihe sei Deutschland auch zur Zahlung von 
Entschädigungsleistungen an zahlreiche bislang noch nicht entschädigte Opfer 
von NS-Verbrechen verpflichtet.3

Zuvor hatte im Frühjahr 2012 die Befassung des IGH mit dem Fall von Luigi 
Ferrini, einem ehemaligen italienischen Militärinternierten, der nach Deutsch-
land deportiert und dort als Zwangsarbeiter eingesetzt worden war, internationa-
les Interesse erregt. Der italienische Kassationshof hatte die Gerichtsbarkeit für 
die Schadensersatzklage Ferrinis für eröffnet erklärt und Deutschland unter Au-
ßerachtlassung der Grundsätze der Staatenimmunität zur Zahlung von Schadens-

1 Vgl. zur Entschädigungsproblematik betreffend Griechenland: Siehr, in: Essays in honour 
of Konstantinos D. Kerameus, S.  1294 ff.

2 Vgl. die Zeitungsberichte: FAZ vom 12.01.2015, abrufbar unter: http://www.faz.net/aktuell/ 
wirtschaft/eurokrise/aus-zweitem-weltkrieg-deutschland-soll-griechenland-elf-milliarden-euro- 
schulden-13364942.html, zuletzt aufgerufen am: 14.01.2017; Die Welt vom 11.01.2015, abruf-
bar unter: http://www.welt.de/wirtschaft/article136261560/Schuldet-Deutschland-den-Griechen- 
noch-Geld.html, zuletzt aufgerufen am: 14.01.2017; manager magazin vom 16.02.2015, abruf-
bar unter: http://www.manager-magazin.de/politik/artikel/a-1018794.html, zuletzt aufgerufen 
am: 14.01.2017; Süddeutsche Zeitung vom 11.03.2015, abrufbar unter: http://www.sueddeut 
sche.de/politik/reparationen-fuer-ns-verbrechen-tsipras-druckmittel-1.2388129, zuletzt aufge-
rufen am: 14.01.2017.

3 Vgl. die Zeitungsberichte des Spiegel vom 27.01.2015, abrufbar unter: http://www.spiegel. 
de/wirtschaft/soziales/griechenland-warum-tsipras-entschaedigung-fuer-die-ns-zeit-fordert- 
a-1015332.html sowie vom 18.03.2015, abrufbar unter: http://www.spiegel.de/wirtschaft/sozi 
ales/griechenland-experte-ritschl-sieht-ns-stiftung-als-loesung-a-1024058.html, zuletzt aufge-
rufen am: 14.01.2017.
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ersatz verurteilt.4 Daraufhin hatte Deutschland Klage vor dem IGH erhoben und 
die Feststellung begehrt, dass Italien durch die Eröffnung seiner Gerichtsbarkeit 
die Staatenimmunität Deutschlands verletzt habe.5 Das Urteil des Gerichtshofs 
war mit Spannung erwartet worden, da der IGH erstmalig die Frage nach dem 
Verhältnis zwischen Staatenimmunität und Menschenrechtsschutz zu behandeln 
hatte. Der IGH befand, dass Italien gegen seine Verpflichtung, Deutschland Staa-
tenimmunität zu gewähren, verstoßen habe. Die Ausführungen des IGH sowie 
die Entwicklungen im Nachgang zu dem Urteil des IGH vom 3. Februar 2012 
verdeutlichen, dass die Entscheidung eher eine „Zwischenstation“ als einen 
„Endpunkt“ der Erörterung der völkerrechtlichen Staatenimmunität darstellt.

Die Kontroverse um die Entschädigung griechischer und italienischer Opfer 
von NS-Verbrechen verdeutlicht, dass bei der völkerrechtlichen Bewertung von 
Kriegsfolgen oftmals auch die Frage aufgeworfen wird, inwieweit der internati-
onale Menschenrechtsschutz die Grundsätze der Staatenimmunität beeinflusst. 
Der italienische Kassationshof stützte seine Argumentation im Ferrini Verfahren 
im Jahr 2004 im Wesentlichen auf den zwingenden Charakter der Menschen-
rechte, die den völkergewohnheitsrechtlichen Regelungen der Staatenimmunität 
vorgingen. Auf Grund dieser Normenhierarchie sei eine Ausnahme von der Staa-
tenimmunität zu machen.6

Die Staatenimmunität stellt ihrerseits eines der fundamentalen Prinzipien des 
Völkerrechts dar und basiert auf den Grundsätzen der Souveränität und Gleich-
heit der Staaten. Die Staatenimmunität soll es den Staaten ermöglichen, ihre öf-
fentlichen Aufgaben effektiv wahrzunehmen, ohne sich der Rechtsverfolgung 
durch fremde Staaten ausgesetzt zu sehen. Dies gilt insbesondere vor dem Hin-
tergrund, dass sich auf Grund der heterogenen Staatsformen kein Gleichlauf in-
nerhalb der Rechtssysteme der internationalen Staatengemeinschaft herstellen 
lässt. Das Spannungsfeld zwischen Menschenrechtsschutz und Staatenimmuni-
tät wird deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass sich Staaten bei Durch-
brechungen der Staatenimmunität der Inanspruchnahme durch Gerichte ausge-
setzt sehen könnten, die rechtsstaatlichen Anforderungen nicht genügen.7

Der Diskussion um mögliche Immunitätsausnahmen bei schweren Menschen-
rechtsverletzungen ist die Frage vorgelagert, welche Konsequenzen daraus resul-

4 Kassationshof, 11.03.2004, Entscheidung Nr.  5044/2004, Rivista di Diritto Internazionale 
87 (2004), S.  539 ff.; englische Übersetzung: ILR 128 (2006), S.  658 ff.

5 IGH, 03.02.2012, Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece inter-
vening), Urteil Nr.  143, Application instituting proceedings, abrufbar unter: http://www.icj-cij.
org/docket/files/143/14923.pdf, zuletzt aufgerufen am: 14.01.2017.

6 Kassationshof, 11.03.2004, Entscheidung Nr.  5044/2004, Rivista di Diritto Internazionale 
87 (2004), S.  539 ff.; englische Übersetzung: ILR 128 (2006), S.  658 ff.

7 Vgl. Krieger, Berichte der Deutschen Gesellschaft für Internationales Recht, 2014, S.  254.
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tieren, dass die Vornahme der Schädigungshandlungen und deren richterliche 
Beurteilung zeitlich weit auseinander fallen. Die völkerrechtliche Intertempora-
lität behandelt die Frage, welche von zeitlich aufeinanderfolgenden Völker-
rechtsnormen unterschiedlichen Inhalts auf einen vergangenen Sachverhalt an-
zuwenden sind. Die Intertemporalität war im Ferrini Verfahren deshalb von 
grundlegender Bedeutung, weil die Verletzungshandlungen in den Jahren 1943 
bis 1945 stattgefunden hatten, während der Rechtsweg in Italien erst in den Jah-
ren ab 2000 beschritten wurde. In Anbetracht dessen, dass das Völkerrecht nach 
dem Zweiten Weltkrieg einen fundamentalen Wandel vollzogen hat, liegt es 
nahe, dass sich die Rechtsvorschriften der Jahre 1943 bis 1945 im Hinblick auf 
Staatenimmunität und Menschenrechtsschutz von denen der Jahre ab 2000 unter-
scheiden. Damit könnte eine gerichtliche Entscheidung maßgeblich davon ab-
hängen, wann ein konkretes Verfahren eingeleitet wird und wie sich die Rechts-
lage oder die jeweils aktuelle rechtliche Beurteilung verändert hat.

Der Intertemporalität kam auch in den Verfahren vor den griechischen und 
italienischen Gerichten entscheidende Bedeutung zu, welche zusammen mit wei-
teren relevanten Entscheidungen internationaler Spruchkörper im Folgenden 
dargestellt werden sollen (Kapitel 2).

Die Frage, welche Rechtslage den Entscheidungen der Gerichte zu Grunde zu 
legen ist, ist sowohl für die Beurteilung der materiellen Rechtslage als auch für 
die Klärung prozessualer Problemstellungen von Relevanz. Daher soll im An-
schluss die Thematik intertemporaler Rechtsanwendung zunächst im Allgemei-
nen erörtert werden, bevor auf die Entwicklung der Grundsätze intertemporaler 
Rechtsanwendung eingegangen wird. Schließlich soll die Rechtsnatur der Staa-
tenimmunität beleuchtet und abschließend der Frage nachgegangen werden, wie 
sich der prozessuale Charakter der Staatenimmunität auf die Feststellung des 
entscheidungserheblichen Zeitpunktes für die Anwendung einer möglichen Aus-
nahme zur Staatenimmunität auswirkt (Kapitel 3).

Schließlich soll die entscheidende Frage des Ferrini Verfahrens analysiert 
werden, ob es einem Staat im Falle einer schweren Menschenrechtsverletzung 
verwehrt ist, sich auf die Staatenimmunität zu berufen. Zur Begründung einer 
solchen Immunitätsausnahme werden in Schrifttum und Gerichtsbarkeit unter-
schiedliche Ansätze diskutiert. Diese reichen von der Theorie der Normenhierar-
chie über Immunitätsausnahmen auf Grund der Schwere der begangenen Men-
schenrechtsverletzungen, die gebietsbezogene Deliktsausnahme, Verwirkungs- 
und konkludente Verzichtstheorien bis hin zur Ausübung der Gerichtsbarkeit als 
Repressalie (Kapitel 4).

Abschließend soll aufgezeigt werden, ob völkerrechtliche Instrumentarien 
dazu eingesetzt beziehungsweise alternative Schutz- und Entschädigungsmecha-
nismen (fort)entwickelt werden könnten, um es Opfern schwerer Menschen-
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rechtsverletzungen zu ermöglichen, zivilrechtliche Entschädigung zu erhalten 
(Kapitel 5).



Kapitel 2

Schwere Menschenrechtsverletzungen  
vor der Gerichtsbarkeit

In den vergangenen Jahren waren insbesondere die italienischen und griechi-
schen Gerichte mit Schadensersatzklagen von Personen befasst, die sich wäh-
rend des NS-Regimes schweren Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sahen. 
Die Kläger beschritten meist den deutschen und den Rechtsweg ihres jeweiligen 
Heimatstaates. Im Folgenden sollen die jeweiligen Instanzenzüge mit den die 
Urteilsbegründung tragenden Argumenten vorgestellt werden.

A. Nationale Gerichtsbarkeiten und Europäischer Gerichtshof  
für Menschenrechte

Die zentralen Verfahren, auf die in den folgenden Kapiteln immer wieder Bezug 
genommen werden wird, stellen das Distomo Verfahren (I.) vor den griechischen 
Gerichten sowie das Ferrini Verfahren (III.) vor den italienischen Gerichten dar. 
Neben dem Instanzenzug vor den griechischen und italienischen Gerichten sol-
len zudem die entsprechenden Verfahren vor den deutschen Gerichten (I. 3., 
III. 2.), die Entscheidungen des EGMR (I. 2., 4., III. 3.) sowie das Parallelverfah-
ren des griechischen Sondergerichtshofs in der Sache Miltiadis Margellos (II.) 
erörtert werden.

I. Distomo Verfahren

Ausgangspunkt des Distomo Verfahrens war ein am 10. Juni 1944 in dem grie-
chischen Ort Distomo begangenes Massaker an der Zivilbevölkerung, das von 
einer in die deutsche Wehrmacht integrierten SS-Einheit als Reaktion auf einen 
Partisanenangriff verübt wurde. Das Massaker, bei dem zahlreiche Menschen auf 
brutalste Art und Weise ermordet wurden, geschah vor dem Hintergrund der 
deutschen Besetzung Griechenlands, die von April 1941 bis Oktober 1944 an-
dauerte und von anhaltendem Partisanenwiderstand geprägt war.1

1 Vgl. zum Distomo Verfahren: Auer, ZÖR 61 (2006), S.  449 ff.; Bantekas, AJIL 92 (1998), 
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1. Rechtsstreit vor den griechischen Gerichten

Die griechischen Gerichte beschäftigten sich in den Folgejahren in zahlreichen 
Schadensersatzprozessen von Betroffenen und deren Rechtsnachfolgern mit der 
Frage, ob die Begehung schwerer Menschenrechtsverletzungen eine Ausnahme 
zur Staatenimmunität in zivilrechtlichen Verfahren begründen kann.

a) Erkenntnisverfahren

aa) Gericht erster Instanz Leivadia

Die Präfektur Böotien sowie zahlreiche weitere Kläger erhoben Klage vor dem 
Gericht erster Instanz Leivadia (Polymeles Protodikeio Leivadias) gegen die 
Bundesrepublik Deutschland. Sie begehrten Schadensersatz wegen erlittener 
materieller und immaterieller Schäden, die ihren Ursprung im Massaker von Dis-
tomo hatten. Das Gericht von Leivadia erließ am 30. Oktober 1997 ein Versäum-
nisurteil, in dem die Bundesrepublik Deutschland zu Schadensersatz in Höhe 
von rund 27 Millionen Euro verurteilt wurde.2

Das Gericht vertrat die Auffassung, dass sich ein Staat, der gegen zwingendes 
Recht verstoße, nicht auf den Grundsatz der Staatenimmunität berufen könne.3 
Die deutsche Besatzungsmacht sei verpflichtet gewesen, die in Art.  46 der Anla-
ge zur Haager Landkriegsordnung (im Folgenden: HLKO)4 genannten Rechtsgü-
ter zu schützen.5 Diese Vorschrift stelle zwingendes Völkergewohnheitsrecht 

S.  765 ff.; Epping, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, §  5 Rn.  273 ff., S.  183 ff.; Folz, ZÖR 61 
(2006), S.  489; Gavouneli, RHDI 2 (1997), S.  595 ff.; Handl, ZÖR 61 (2006), S.  433 ff.; Kau, 
in: Vitzthum/Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 3. Abschnitt Rn.  96, S.  170; Kempen/Hillgruber, 
Völkerrecht, §  29 Rn.  27, S.  172; Rinke, Recht und Politik: Vierteljahreshefte für Rechts- und 
Verwaltungspolitik 2008, S.  153 ff.; Schweisfurth, Völkerrecht, 9. Kapitel Rn.  148 ff., S.  315 f.; 
Würkert, AVR 53 (2015), S.  94.

2 Gericht erster Instanz Leivadia, 30.10.1997, Entscheidung Nr.  137/1997, Urteilsbespre-
chung von Bantekas, AJIL 92 (1998), S.  765 ff.; Gavouneli, RHDI 2 (1997), S.  595 ff.; Rinke, 
Recht und Politik: Vierteljahreshefte für Rechts- und Verwaltungspolitik 2008, S.  153 ff.

3 Mangels Immunitätsgesetz ist für die Beantwortung von Immunitätsfragen in Griechen-
land auf Art.  3 (1) CCProc (Griechische Zivilprozessordnung) zurück zu greifen; vgl. auch: 
IGH, 14.09.2011, Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece interve-
ning), Public Sitting, S.  8, Par. 24: „The question is governed in a general way by Article 3, 
paragraph 1, of the Greek Code of Civil Procedure, which stipulates – simply – that foreigners 
enjoy immunity before the Greek courts, the latter interpreting that term to include States as 
well.“

4 Anlage zum Abkommen betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs (IV. Haa-
ger Abkommen), 18.10.1907, RGBl.  1910, S.  107, Ordnung der Gesetze und Gebräuche des 
Landkriegs.

5 Anlage zum Abkommen betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs (IV. Haa-
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dar.6 Verstoße ein Staat gegen ius cogens, sei von einem stillschweigenden Im-
munitätsverzicht (constructive waiver through the operation of international 
law) auszugehen.7

bb) Oberster griechischer Gerichtshof

Gegen das Urteil des Gerichtes von Leivadia legte Deutschland Revision ein. 
Der Oberste Griechische Gerichtshof (im Folgenden: Areopag) wies die Revisi-
on am 4. Mai 2000 zurück. Im Gegensatz zum erstinstanzlichen Gericht stützte 
er seine Entscheidung jedoch nicht auf die Rechtsfigur des impliziten Immuni-
tätsverzichts, sondern begründete die Immunitätsausnahme mit der völkerge-
wohnheitsrechtlich anerkannten, gebietsbezogenen Deliktsausnahme.8 Hiernach 
sollen sich Staaten bei deliktischem Handeln auf dem Territorium des Fo-
rum-Staates, also des Staates, in dem das angerufene Gericht angesiedelt ist, 
nicht auf Immunität berufen können.

Der Areopag sah sich durch internationale Abkommen, nationale Judikatur 
sowie nationale Immunitätsgesetze in seiner Rechtsauffassung bestärkt. Immuni-
tätsgesetze sind nationale Gesetze, die Ausnahmen vom völkerrechtlichen 
Grundsatz der Staatenimmunität regeln. Er führte aus, dass sowohl Art.  11 des 
Europäischen Übereinkommens über Staatenimmunität9 (im Folgenden: Europä-
isches Übereinkommen), als auch Art.  12 der Artikelentwürfe der International 
Law Commission (im Folgenden: ILC) zu Jurisdictional Immunities of States 
and Their Property10 sowie die Resolution des Institut de Droit International (im 

ger Abkommen), 18.10.1907, RGBl.  1910, S.  107, Ordnung der Gesetze und Gebräuche des 
Landkriegs.

6 Gericht erster Instanz Leivadia, 30.10.1997, Entscheidung Nr.  137/1997, Gavouneli, 
RHDI 2 (1997), S.  599: „…, peremptory international customary law (ius cogens).“

7 Gericht erster Instanz Leivadia, 30.10.1997, Entscheidung Nr.  137/1997, Gavouneli, 
RHDI 2 (1997), S.  599: Unter Verweis auf die Entscheidung des Militärgerichtshofs von Nürn-
berg wird von einem „constructive waiver through the operation of international law“ gespro-
chen.

8 Areopag, 04.05.2000, Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germany, Entscheidung 
Nr.  11/2000, Kritische Justiz 2000, S.  472 ff.

9 Europäisches Übereinkommen über Staatenimmunität, Basel, 16.05.1972, BGBl.  1990 II, 
S.  35 ff.

10 Areopag, 04.05.2000, Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germany, Entschei-
dung Nr.  11/2000, Kritische Justiz 2000, S.  473; Draft Articles on Jurisdictional Immunities of 
States and Their Property, YBILC 1991, vol. II (2), S.  12 ff., S.  44: „Article 12. Personal inju-
ries and damage to property: Unless otherwise agreed between the States concerned, a State 
cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another state which is otherwise 
competent in a proceeding which relates to pecuniary compensation for death or injury to the 
person, or damage to or loss of tangible property, caused by an act or omission which is alleged 
to be attributable to the state, if the act or omission occured in whole or in part in the territory 
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Folgenden: IDI)11 gebietsbezogene Deliktsklauseln enthielten. Zahlreiche Staa-
ten hätten Deliktsklauseln in ihre nationale Gesetzgebung aufgenommen, allen 
voran die USA mit dem Foreign Sovereign Immunities Act (im Folgenden: FSIA) 
aus dem Jahre 1976.12 Ferner seien auch in der nationalen Rechtsprechung Bei-
spiele für die Zulassung von Schadensersatzklagen bei Deliktsbegehung iure im-
perii bei Anwesenheit im Forum-Staat zu finden.13 Beispielhaft seien die 
U.S.-amerikanischen Urteile Letelier14 und Liu15 zu nennen.

Der Areopag sah sich nunmehr mit dem Folgeproblem konfrontiert, dass die 
gebietsbezogene Deliktsausnahme gerade keine Ansprüche erfassen soll, die auf 
militärische Auseinandersetzungen zurück zu führen sind. Derartige Ansprüche 
sollen vielmehr in Spezialabkommen auf zwischenstaatlicher Ebene geregelt 
werden. Sowohl Art.  31 des Europäischen Übereinkommens16 als auch die Erläu-
terungen der ILC zu ihren Artikelentwürfen enthalten Verweise zur Nichtan-
wendbarkeit der Immunitätsausnahme in militärischen Auseinandersetzungen.17 

of that other State and if the author of the act or omission was present in that territory at the time 
of the act or omission.“

11 Institut de Droit International, Contemporary Problems Concerning the Immunity of Sta-
tes in Relation to Questions of Jurisdiction and Enforcement, Session of Basel 1991, abrufbar 
unter: http://www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/1991_bal_03_en.PDF, zuletzt aufgerufen am: 
14.01.2017: „Article 2 Criteria Indicating the Competence of Courts or Other Relevant Organs 
of the Forum State in Relation to Jurisdictional Immunity … 2. e) The organs of the forum 
State are competent in respect of proceedings concerning the death of, or personal injury to, a 
person, or loss of or damage to tangible property, which are attributable to activities of a foreign 
State and its agents within the national jurisdiction of the forum State. …“.

12 Foreign Sovereign Immunities Act of 1976, ILM 15 (1976), S.  1388 ff., S.  1389, „§  1605. 
General exceptions to the jurisdictional immunity of a foreign state (a) A foreign state shall not 
be immune from the jurisdiction of courts of the United States or of the States in any case – (5) 
not otherwise encompassed in paragraph (2) above, in which money damages are sought 
against a foreign state for personal injury or death, or damage to or loss of property, occurring 
in the United States and caused by the tortious act or omission of that foreign state or of any 
official or employee of that foreign state while acting within the scope of his office or employ-
ment; …“.

13 Areopag, 04.05.2000, Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germany, Entschei-
dung Nr.  11/2000, Kritische Justiz 2000, S.  473.

14 US District Court of Columbia, 11.03.1980, Letelier v. Chile, 488 F. Supp.  665, D.D.C. 
1980, ILR 63 (1982), S.  378 ff.

15 US Court of Appeals, 9th Circuit, 29.12.1989, Liu v. Republic of China, 892 F. 2d 1419.
16 Europäisches Übereinkommen über Staatenimmunität, Basel, 16.05.1972, BGBl.  1990 

II, S.  35 ff., „Artikel 31: Dieses Übereinkommen berührt nicht die Immunitäten oder Vorrechte, 
die ein Vertragsstaat für alle Handlungen oder Unterlassungen genießt, die von seinen Streit-
kräften oder im Zusammenhang mit diesen im Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaats be-
gangen werden.“

17 YBILC 1991, vol. II (2), S.  46, Par. 10: „ … nor does it apply to situations involving ar-
med conflicts.“
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Der Areopag machte vorab deutlich, dass er sich darüber im Klaren sei, dass die 
gebietsbezogene Deliktsausnahme in der Regel nicht auf militärische Auseinan-
dersetzungen anwendbar sei. Die Regelung solcher Ansprüche müsse zur Ver-
meidung einer Klageflut durch die Betroffenen zwischenstaatlichen Vereinba-
rungen der Kriegsparteien vorbehalten sein.18 Dies soll nach Auffassung des 
Areopag jedoch nicht bei Delikten gelten,

„… die nicht unausweichlich als reflexartige Folge des Krieges die Zivilbevölkerung allgemein 
treffen, sondern einen beschränkten Personenkreis an einem konkreten Ort, der in keiner Ver-
bindung zu den bewaffneten Zusammenstößen steht und der sich in keinerlei Weise, direkt oder 
indirekt (z. B. durch die Gewährung von Unterstützung oder die Anstiftung von Kriegshandlun-
gen), an den Kampfhandlungen beteiligt.“19

Die Besatzungsmacht werde durch Art.  43 HLKO20 zur Einhaltung der Gesetze des 
besetzten Staates verpflichtet, weshalb insbesondere solche deliktischen Handlun-
gen der Organe der Besatzungsmacht nicht von der Staatenimmunität erfasst seien, 
die diese der unbeteiligten Bevölkerung missbräuchlich als Vergeltungsmaßnah-
men zufügten.21 Im Wege dieser differenzierenden Betrachtung, mit dem Resultat, 
Exzesstaten nicht als kriegerische Handlungen zu betrachten, gelang es dem Areo-
pag, der Deliktsausnahme doch noch zur Anwendung zu verhelfen.

Von Interesse für die vorliegende Untersuchung ist auch die Tatsache, dass zu 
den beiden, das Urteil tragenden Feststellungen des Gerichts, jeweils ein Sonder-
votum von vier beziehungsweise fünf von elf Mitgliedern des erkennenden Ge-
richts abgegeben wurde. Hierin äußerten die Richter Zweifel daran, ob sich be-
reits eine völkergewohnheitsrechtliche Immunitätsausnahme oben genannter Art 
etabliert habe.22 Der geringe Ratifikationsstand demonstriere, dass das Europäi-
sche Übereinkommen zu keiner Zeit Völkergewohnheitsrecht widergespiegelt 
habe.23 Die fehlende gemeinsame Rechtsüberzeugung der Staaten zeige sich ins-

18 Areopag, 04.05.2000, Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germany, Entschei-
dung Nr.  11/2000, Kritische Justiz 2000, S.  474.

19 Areopag, 04.05.2000, Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germany, Entschei-
dung Nr.  11/2000, Kritische Justiz 2000, S.  474.

20 Anlage zum Abkommen betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs (IV. Haa-
ger Abkommen), 18.10.1907, RGBl.  1910, S.  107, Ordnung der Gesetze und Gebräuche des 
Landkriegs.

21 Areopag, 04.05.2000, Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germany, Entschei-
dung Nr.  11/2000, Kritische Justiz 2000, S.  474: „… unter Missbrauch ihrer souveränen Gewalt 
als Vergeltungsmaßnahmen …“.

22 Areopag, 04.05.2000, Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germany, Dissenting 
Opinion, ILR 129 (2007), S.  521 ff.

23 Areopag, 04.05.2000, Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germany, Dissenting 
Opinion, ILR 129 (2007), S.  521; Stand der Ratifizierungen am 22.01.2017: Belgien, Deutsch-
land, Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweiz, Zypern. Unterzeichnung 



10 Kapitel 2: Schwere Menschenrechtsverletzungen vor der Gerichtsbarkeit

besondere auch darin, dass die Vorschläge des IDI und der ILC damals noch 
nicht zur Verabschiedung eines entsprechenden Abkommens geführt hätten.24 
Dieser mangelnde Konsens habe schließlich zahlreiche Staaten dazu veranlasst, 
nationale Gesetze zu erlassen, die Ausnahmen von der Staatenimmunität kodifi-
zierten.25 Die Richter des Sondervotums kritisierten zudem die Auslegung der 
Ausnahmeklausel für militärische Auseinandersetzungen. Die Handlungen, die 
im Rahmen militärischer Auseinandersetzungen verübt würden, stellten typische 
hoheitliche Akte dar, für die Immunität zu gewähren sei. Hieran ändere sich auch 
nichts, wenn man von einem ius cogens-Verstoß ausgehe, da keine völkerge-
wohnheitsrechtlich anerkannte Regel existiere, die dazu berechtige, in einem 
solchen Fall von einem stillschweigenden Immunitätsverzicht auszugehen.26

b) Vollstreckungsverfahren

Die Kläger forderten die deutschen Behörden daraufhin zur Zahlung auf. Als 
diese verweigert wurde, versuchten sie im Wege der Immobiliarzwangsvollstre-
ckung in Eigentum der Bundesrepublik Deutschland auf griechischem Territori-
um zu vollstrecken. Das Vollstreckungsverfahren wurde eingeleitet, obwohl der 
griechische Justizminister die Zustimmung zur Zwangsvollstreckung verweiger-
te.27 Ein von der Bundesrepublik Deutschland hiergegen eingelegter Rechtsbe-
helf wurde zunächst vom Erstgericht Athen unter Hinweis darauf zurückgewie-
sen, dass das Zustimmungserfordernis der griechischen Zivilprozessordnung 
gegen Art.  6 Abs.  1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (im Folgen-
den: EMRK) verstoße.28 Auch gegen diese Entscheidung legte die Bundesrepu-
blik Deutschland ein Rechtsmittel ein. Das Berufungsgericht Athen hob die Ent-
scheidung des Erstgerichts Athen schließlich am 14. September 2001 auf und 
begründete seine Auffassung damit, dass das Zustimmungserfordernis dem 
Schutz der störungsfreien Ausübung internationaler Beziehungen zu dienen be-

ohne Ratifikation: Portugal. Abrufbar unter: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/Cher-
cheSig.asp?NT=074&CM=&DF=&CL=GER, zuletzt aufgerufen am: 22.01.2017.

24 Die UN-Konvention zur Staatenimmunität wurde schließlich am 02.12.2004 von der Ge-
neralversammlung der Vereinten Nationen angenommen. Dessen Artikel 12 ist gleichlautend 
mit Artikel 12 des Entwurfs der ILC; United Nations Convention on Jurisdictional Immunities 
of States and Their Property, 16.12.2004, UN Doc A/RES/59/38, ILM 44 (2005), S.  803 ff.

25 Vgl. Areopag, 04.05.2000, Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germany, Ent-
scheidung Nr.  11/2000, Gavouneli/Bantekas, AJIL 95 (2001), S.  200.

26 Vgl. Areopag, 04.05.2000, Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germany, Ent-
scheidung Nr.  11/2000, Gavouneli/Bantekas, AJIL 95 (2001), S.  200 f.

27 Gemäß Art.  923 der griechischen Zivilprozessordnung ist die Zustimmung des griechi-
schen Justizministers zur Zwangsvollstreckung erforderlich; vgl. Stürner, IPRax 3 (2008), 
S.  198.

28 Erstgericht Athen, 10.07.2001, Entscheidungen Nrn.  3666/2001 und 3667/2001.
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